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Quellfassungen Kessler. Erneuerung der 
Grundwasserschutzzonen. 

Gemeinde Dürnten 

Betroffene Gemeinderat Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten 
Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti 

Massgebende - Schutzzonenplan Quellfassungen Kessler (GWR f 1297) vom 18. August 2023 
Unterlagen - Schutzzonenreglement Quellfassungen Kessler (GWR f 1297) vom 18. August 2023 

Aufhebungs- und Neufestsetzungsbeschluss Gemeinderat Dürnten vom 
28. August 2023 

	

Ergänzende 	Hydrogeologischer Bericht «Überarbeitung Schutzzonen Kesslerquelle, 8635 Dürnten» 

	

Unterlagen 	der Dr. von Moos AG, Zürich, vom 23. Dezember 2022 

Beurteilung Genehmigung Grundwasserschutzzonen 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 19. September 2023 reichte die Gemeinde Dürnten die überarbeiteten 
Schutzzonenakten der Trinkwasserfassungen Kessler (Grundwasserrecht/GWR f 1297) der 
Gemeindewerke Rüti zur Genehmigung ein. 

Erwägungen 
Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 801/1980 wurden die Grundwasserschutzzonen um die 
Quellfassungen Kessler genehmigt. Die Grundwasserschutzzonen und das Reglement 
wurden überprüft und den gültigen Bestimmungen angepasst. Im Auftrag der Gemeinde-
werke Rüti erarbeitete die Dr. von Moos AG, Zürich, im hydrogeologischen Bericht vom 
23. Dezember 2022 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL) nahm am 25. Januar 2023 im Sinne einer Vorprüfung zu den 
Schutzzonenvorschlägen Stellung. 

Mit Beschluss vom 28. August 2023 hob der Gemeinderat Dürnten den alten Festsetzungs-
beschluss vom 19. Dezember 1978 auf, setzte die überarbeiteten Grundwasserschutzzo-
nen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. 
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Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenregle- 
ment sind der Schutz und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Quellfassungen 
Kessler gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss 
§ 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 
(EG GSchG) steht demnach nichts entgegen. 

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27. Juni 2012 sind die Festsetzung und die Geneh-
migung der Schutzzonen nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster nachzuführen. Mit der Ein-
führung des ÖREB-Katasters ist eine Anmerkung der überarbeiteten Grundwasserschutz-
zonen im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobenen 
Grundwasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grundbuch löschen zu las-
sen. 

Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt der 
Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat hat dem AWEL umgehend die 
Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle von den 
aufgehobenen sowie den erneuerten Schutzzonen betroffenen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der 
Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements dem Gemeinderat Dürnten. 

Es wird verfügt: 

1. Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
1. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 801/1980 erfolgte Genehmigung der Grund-

wasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler (GWR f 1297) wird aufgehoben. 

2. Die mit Beschluss des Gemeinderates Dürnten vom 28. August 2023 festgesetzten, 
überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Kessler 
(GWR f 1297) und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt. 

3. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, die Genehmigung der überarbeiteten 
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler zusammen mit seinem 
Festsetzungsbeschluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem Text öffentlich 
bekannt zu machen. 
«Genehmigung revidierte Grundwasserschutzzonen Trinkwasserfassungen 
Kessler (Grundwasserrecht f 1297) 
Dürnten. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 
und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mit Verfügung Nr. GWV 2023-0219 vom 28. Septem-
ber 2023 die mit Beschluss des Gemeinderates Dürnten vom 28. August 2023 festge-
setzten, überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler der 
Gemeindewerke Rüti und das entsprechende Reglement genehmigt. 
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Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. 
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Mate-
rielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat 
die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 	 
bis 	auf der Gemeindekanzlei Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten, einge-
sehen werden.» 

4. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie die mass-
gebenden Unterlagen den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 
eingeschrieben zuzustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen 
während der Rekursfrist auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

5. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt 
der Rechtskraft der Genehmigung des AWEL in Kraft. 

6. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem AWEL 
die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle 
von den aufgehobenen sowie den erneuerten Schutzzonen betroffenen Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttre-
tens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

7. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine allfällige 
Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffenden 
Grundstücken löschen zu lassen. 

8. Die Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, wird als katasterführende Stelle eingela-
den, nach Eintritt der Rechtskraft die Grundwasserschutzzonen im ÖREB-Kataster auf 
Kosten der Gemeinde Dürnten nachzuführen und den Vollzug dem AWEL, Abteilung 
Gewässerschutz (per Mail an gewaesserschutz@bd.zh.ch) zu melden. 

9. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind ver-
pflichtet, Pächterinnen und Pächter, Mietende oder Nutzniessende sowie Unterneh-
men, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die entsprechenden Nutzungsbe-
schränkungen in den Grundwasserschutzzonen zu informieren. 

II. Gebühren 
Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts wer-
den für diese Verfügung und den Aufwand seit der Vorprüfung der Schutzzonen die Ge-
bühren wie folgt festgesetzt und mit separater Rechnung verrechnet. 
Rechnungsadresse: Gemeindewerke Rüti, Werkstrasse 27, Postfach 358, 8630 Rüti 

Staatsgebühr: Fr. 1715.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 
Ausfertigungsgebühr: Fr. 96.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 

Total: Fr. 1811.00 
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III. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Mitteilung an 
- Gemeinderat Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten (für sich, zu Handen aller Grundei- 

gentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grundbuchamtes Wald, 
Gartenstrasse 1c, 8636 Wald), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
- ergänzende Unterlagen 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt Wald 

- Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- Gemeindewerke Rüti, Werkstrasse 27, Postfach 358, 8630 Rüti, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf, Beilage: 
- Gemeinderatsbeschluss Dürnten vom 28. August 2023 
Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
per Mail an: fakturationBD@bd.zh.ch  

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Im Auftrag des Amtschefs: 

A.4 

Marco Ghelfi 
Sektionsleiter 

Versand: 	2 8. Sep. 2023 

Inkrafttreten 

Datum: 6. Nov. 2023 
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Wassereinspeisung

Quelle Kessler; Uberarbeitung der Grundwasserschutzzonen ; Festset-
zung

Sachverhalt
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Letztmals wurden die Schutzzonen der Quellen Kessler (GWR f 1297) vor über 40 Jahren, am
19, Dezernber 1978, festgesetzt. Die Quellen liegen auf Dürntner Gemeindegebiet, befinden
sich aber im Eigentum der Wasserversorgung Rüti. Um die Quellen weiterhin als Trinkwasserlie-
feranten nutzen zu können, mussten der Schutzzonenplan und das dazugehörige Schutzzonen-
reglement durch die Wasserversorgung Rüti grundlegend überarbeitet werden. Für die Überar-
beitung wurde das lngenieurbüro Frei + Krauer AG, Rapperswil beauftragt.

Am 10. Juli 2023 hat der Gemeinderat dem überarbeiteten Schutzzonenreglement und Schutz-
zonenplan für die Quellen Kessler zugestimmt, Zwischenzeitlich mussten die Gemeindewerke
Rüti nach einer Begehung bei betroffenen Grundeigentümern noch kleinere Korrekturen am
Schutzzonenplan und entsprechend auch am Reglement vornehmen. Die finale Version liegt
nun zur Festsetzung vor,
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Protokollauszug Gemelnderat
10. Sitzung vom 28. August 2023

Enlträgungen

Der bestehende Festsetzungsbeschluss vom 19. Dezember 1978 ist aufzuheben und der neue
Schutzzonenplan vom 18. Augusl 2Q23 der Quellen Kessler festzusetzen sowie das entspre-
chende Schu2onenreglement vom 18. August 2O23zu erlassen.

Die Grundwasserschutzzonen sind nach der Festsetzung durch den Gemeinderat dem Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zur Genehmigung einzureichen. Nach der Genehmi-
gung durch das AWEL sind die Grundwasserschutzzonen durch die Gemeinde amtlich zu publi-
leren und öffentlich aufzulegen sowle den betroffenen Grundeigentümern mit Rechtsmittelbe-
lehrung direkt m itzuteilen.

Nach Eintritt der Rechtskraft ist dem AWEL die Rechtskraftbescheinigung zuzustellen. Das Da-
tum der Rechtskraft ist allen betroffenen Grundeigentümern mitzuteilen.

Beschluss

1. Der Gemeinderet nimmt Cas überarbeiteto Schutzzoneni'eglemeiit unct rien dazugehörigen
Schutzzonenplan zur Kenrrtnis.

2. Die mit Festsetzungsbeschiuss vom i 9, Dezembe r 1978 bestehende rechtsgültige Grund-
wasserschutzzone der Quellen Kessler wird einschliesslich des Schutzzonenreglements
aufgehoben, Der Gemeinderat setzt den überarbeiteten Schutzzonenplan vom 18. August
2023 fest und erlässt das Schutzzonenreglement vom 18. August 2023 der Quellen Kessler
,AIA'A I /AA'q\

trJvvtl I ltv+t ).

3. Die Grundwasserschutzzonen sind nach der Festsetzung durch den Gemeinderat sowle der
Genehmigung durch das Amt fiir A.hfall. Wasser. trnergie und Lr.rft {AWEI-) dr:rch dle G-.-
meinde amtlich zu publizieren und öffentlich aufzulegen sowie den betroffenen Grundeigen-
tümern mit Rechtsmittelbelehrung direkt mitzuteilen. Der Abteilungsleiter Tiefbau wird beauf-
tragt, den betroffenen Grundeigentümen die Urrterlagerr direkt zuzustellen

4' Nach Eintritt der Rechtskraft ist dem AWEL die Rechtskraftbescheinigung zuzustellen. Das
Daturn der Rechtskraft ist allen betroffenen Grundeigentümern mitzuteilen. Der Abteilungs-
leiter Tiefbau wird beauftragt, dem AWEL die Rechtskraftbescheinigung zuzustellen und den
betroffenen GrundeigentÜmern das Datum der Rechtskraft direkt mitzuteilen.

5. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen nach der öffentlichen Bekanntmachung beim
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schrifflich Rekurs erhoben
werden, Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und for-
melle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren un-
terliegende Partei zu tragen.

M itteilungen durch Protokollauszug

/Kanton Zürich Baudirektion, AWEL, Abt. GewässerschuE, Annette Jenny, Stampfenbach-
strasse 14, 8090 Ztirich
Gemeindewerke Rüti, Thomas Leutenegger, werkstrasse 27, g630 Rüti
Frei + Krauer AG, Romeo Tedaldi, Mythenstrasse 17, g640 Rapperswil sG
Akten

2
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Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail

Abteilungsleiter Tiefbau

Akten

Schutzzonenplan GWSZ Quellen Kessler vom 18. August 2023
Schutzzonenreglement Quellen Kessler vom 18. August 2023

Dürnten

Jäggi Daniel Bosshard
Gemeindeschreiberepräsident

Versandt am: 0.t .3E?. m

Rechtskraftbesch ei n i g u n g

Gegen diesen Beschluss ist bis heute
beim Baurekursgericht kein Rechts-
mittel eingelegt worden.
Zürlch, Baurekursgericht

des lGntonsZürich
l;0 N0v.2023 Die lGnzlei:



Kanton Zürich
, Baudlrektlon

f Cenehmigung
Amt fürAbfall, Wasser, Energle und Luft
Gowässerschutz

Gemelnde Dürnten

Betroffene Gemeinderat Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten
Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti

Nr, lD 8D01224781

vom 28. September 2023

Referenz-Nr,r Archiv G 5 f / GWR I 1297 I GWV 2023-021 9

Kontakt: Annette Jenny, Stv. Sektionslelterin/Grundwasserschutz, Stampfenbachslrasse 14, 8090 Zürich
Tolefon +41 43 259 39 44, www,zh,ch/gewaesserschutz
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Quellfassunsen Kessler. Erneuerung der
G rundwasse rsch utzzon eR.

Massgebende

Unterlagen

- schutzzonenplan Quellfassungen Kessler (GwR I1z9T) vom 18. August 2023- Schutzzonenreglement Quellfassungen Kessler (GWR f 1297) vom 18. August 2023- Aufhebungs- und Neufestsetzungsbdschluss Gemeinderat Dürnten vom
28. August 2023

Ersänzende - Hydrogeologischer Bericht<rÜberarbeitung Schutzzonen Kesslerquelle, 8635 Dürnten>r
untertagen der Dr. von Moos AG, Zürich, vom 23. Dezember 2022

Beurteituns Genehmigung Grundwasserschutzzonen

Sachverhalt
Mit Schreiben vom 19. September 2023 reichte die Gemeinde Dürnten die überarbeiteten
SchuEzonenakten der Trinkwasserfassungen Kessler (GrundwasserrechUGWR f 12g7) der
Gemeindewerke Rüti zur Genehmigung ein.

Erwägungen
Genehmigung der Grundwasserschutzzonen
Mit Verfüguirg Gr Baudirektion Nr. 801/1980 wurden die Grundwasserschutzzonen um die
Quellfassungen Kessler genehmigt. Die Grundwasserschutzzonen und das Reglement
wurden überprüft und den gültigen Bestimmungen angepasst. lm Auftrag der Gemeinde-
werke Rütierarbeitete die Dr. von Moos AG, Zürich, im hydrogeologischen Bericht vom
23. Dezember 2022 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL) nahm am 25. Januar 2023\m Sinne einer Vorprüfung zu den
Schutzzonenvorschlägen Stellung,

Mit Beschluss vom 28. August 2023 hob der Gemeinderat Dürnten den alten Festsetzungs-
beschluss vom 19. Dezember 1978 auf, setäe die überarbelteten Grundwasserschutzzo-
nen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement,
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Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenregle-
ment sind der Schutz und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Quellfassungen
Kessler gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss
g 35 des Einführungsgesetzesi zum Gewässerschutzgesetz vom 8, Dezember 1974
(EG GSchG)steht demnach nichts entgegen.

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Katastor der öffentlich-rechtlichen Eigen-

tumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27 , Juni 2012 sind die Festsetzung und die Geneh-
migung der Schutzzonen nach lnkrafttreten im OREn-Kataster nachzuführen, Mit der Ein-
führung des ÖRfg-Katasters ist elne Anmarkung der überarbeiteten,Grundwaseorschuta-
zonen im Grundbuch hintällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobenon
Grundwasserschutzeonen gestützt auf $ 36 EG GSchG ist irn Grundbuch löschen zu las-
iSljt t,
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Rechtskraft der Genehmigung in Kraft, Der Gemeinderat hai cjem AWEL umgehend cjie

Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle von den

aufgehobenen sowie den erneuerten $chutzzonen betroffenen Grundeigentümerinnen und

GrundeigentumerR umgehenci schririiich über cias üalurrr dcs iiikraftti-eiei-'s (Datüni dai
Ranhtc,krafthesnhei nior tno\ ztl orientieren,

Gemäss $ 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des
Schutzzonenreglements dem Gemeinderat Dürnten.

Es nrird verfligt:

l, Genehmigung der Grundwasserschutzzonen
1. Dic mit VeJüguig der Baudirektion Nlr. 801/1980 erfnlgte Genehmigung der Grund-

wasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler (GWR f 1297) wird aufgehoben.

2. Die mit Beschluss des Gsmeinderates Dürnten vom 28. August 2023 festgesetzten,
überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Kessler
(GWR t 1297) und das entspreohende Schutzzonenreglenient werden genehmigt.

3. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, die Genehmigung der überarbeiteten
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler zusammen mit seinem
Festsetzungsbeschluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem Text öffentlich
bakannt zu machen.
t<Genehmigung revidierte Grundwasserschufz zonen Trlnkwassertassungen
Kessler (Grundwasserrecht t 1297)
Dilrnten. Gestützt auf Art, 20 das Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer
und g 35 des Einführungsgesefze s zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für Abfall,
l,Vasser, Energie und Luft mitVerfügung Nr. GW 2023'0219 vom 28. Septem-

ber 2023 die mit Eesch/uss des Gemeinderafes Dürnten vom 28, August 2A23 festge-
setzten, überarbeiteten Grundwasserschutzzanen um die Quellfassungen Kess/er der
Gemeindewerke Rüti und das entsprechonde Reglement genehmigt'
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Gagen diese Vertügungan kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet,
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden,
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrlft muss einen Antrag und
dessen Begrttndung enthalten. Die angefochtene Verfügung lsf beizulegen. Die ango-
rufenen Beweismittel sind genau zu hezeichnen und soweit möglich beizulegen. Mato-
rielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kastenpflichtlg;die Kosten hat
die im Verfahren unterliegende Parteizu tragen. Die Akten können vom
bis auf der Gemeindekanzlei Dürnten, Rütisfrasse 1, 8635 Dürnten, einge-
sehen werden.n

4. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie die mass'
gebenden Unterlagen den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern
eingeschrieben zuzustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen

' während der Rekursfrist auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht aufzulegen.

5. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintrltt
der Rechtskraft der Genehmigung des AWEL in Kraft.

6, Der Gemeinderat Dülnten wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem AWEL
die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle
von den aufgehobenen sowie den erneuerten Schutzzonen betroffenen Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer umgehend schriftlich über das Datum des lnkrafttre-
tens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren.

7. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine allfällige
Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch beiden betreffenden
Grundstücken löschen zu lassen.

8. Die Gossweiler lngenieure AG, Dübendorf, wird als katasterführende Stelle eingela-
den, nach Eintritt der Rechtskraft die Grundwasserschutzzonen im ÖREB-Kataster auf
Kosten der Gemeinde Dümten nachzuführen und den Vollzug dem AWEL, Abteilung
Gewässerschutz (per Mail an gewaesserschutz@bd.zh.ch) zü melden.

9. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind ver-
pflichtet, Pächterinnen und Pächter, Mietende oder Nutzniessende sowie Unterneh-
men, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die entsprechenden Nutzungsbe-
schränkungen in den Grundwasserschutzzonen zu informieren.

ll. Gebühren
Gestützt auf $$ 2 und 4ff, der Gebührenverordnung'zum Vollzug des Umweltrechts wer-
den für diese Verfügung und den Aufirvand seit der Vorprüfung der Schutzzonen die Ge-
bühren wie folgt festgesetzt und mit separater Rechnung verrechnet.
Rechnungsadresse: Gemeindewerke Rüti, Werkstrassa 27, Postfach 358, 8630 Rüti

ft 314

Staatsgebühr:
Ausfertigungsgebühr:

1 715,00 (Konto 104 181 I 852S4.61.000)
96.00 (Konto 104 181 185284.61.000)

Fr.

Fr.

Total: Fr | 8t {.o0



n AWEL

lll. Rechtsmlttelbclehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim

Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und

dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen, Die angerufe-
nen Bewelsmlttelsind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, belzulegen. Materiello

und formelle urteile des B'aurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen.

lV. Mlttellung an
- Gemeinderat Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten (für sich, zu Handen aller Grundei-

gentümer sowie nach Einiriti der Rechtskraftzu Flanden des Grundbuchamtes fr/ald,
Gartenstrasse 1c, 8636 Wald), Beilagen;
- massgebende Unterlagen
- ergänzencieUnteriagen
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt Wald

- Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30. 8630 Rüti, Beilagen:
- mass0ehende Unterlagen

- Gemeindewerke Rüti, Werkstrasse 27, Postfach 358, ß630 Rüti, Beilagen:
- massgebende Unterlagen
Gossweiler lngenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf, Beilage:
- Gemeinderatsbeschluss Dürnten vom 28. August 2023

- Kantonales LaborZürich, Fehrenstrasse 15, Postfach,8032 Zürich, Beilagen:
- massgebende Unterlagen

- perMailan:fakturationBdgUO.tf,."t"l
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lm Auftrag des Amtschefs:

414

/4 fÄrr/
Marco Gh/ {
Sektionsleiter

Rechtskraftbeschein igun g

Gegen diesen Beschluss ist bis heute
beim Baurekursgericht kein Rechts-
mittel eingelegt worden.
Zürich, Baurekursgericht

des Kantons Zürich
1,,6. Nov, 2923 Die Kanzle

Versand: 2 8, SeP, 20?3



ffir Kanton Ztlrlch
Amtsblatt

Rechtskraftbeschein un
Gegen diesen Beschluss ist bis heute
beim Baureku rsgericht kein Rechts-
mittel
Ztlrich,

eingel egt wo

| 6 Nov.2g2g

rden.
Baurekursgericht
des Kantons Zürich
Die Kanz ei:

Rubrik: Umwelt, Verkehr und Energie
Unterrubrik: Waiserwirtschaft
Publikationsdatum: KABZH Og.1C 2C?3
öffentlich einsehbar bis: 09.1 0"2026
Meldungsnummer: VE.Zf l07-00000003 5 6

Publizierende Stelle

t#
(.ierrrer1;1 j1.'!ürnign

6emeinde Dürnten, Raitisirasse 1, 8635 Dürnten

Ge neh m i g u n g revi d i e rte G ru ndwassersc h utzzon en
Trinkwasserfassungen Kessler (Grundwasserrecht f
1297i.

Betrifft: 8635 Dii rnren

Letztrnals wur<len die Schutzzonen der Quellen Kessler (GWR F 1297) vor ilhrer 40 Jahren,
am 19. Dezernber 1978, festgesetz't. Die Qr:ellen liegen auf Dilrntner Gemeindegehriet,
befinden sich aber irn Eigenturn der Wasserversorgung Rüti. Um die Quellen weiterhin
als Trinkwasserlieferanten nutzen zu können, mussten der Schutzzonenplan und das
dazugehörige Schutzzonenreglement durch die Wasserversorgung Rütigrundlegend
Llberarbeitetwerden.FurcJieÜberarLreitungwrrrcledaslngenieurburofÄr rKrauerAG,
Rapperswi I bea uftra gt.

Der Gemeinclerat Dürnten hat mit Bcschluss Nr.9J/2023 vom 2g, August 202.j den
r-iberarbeiteten Schutzzonenplan vom ,l8. August 2023 festgesetzt und das
Schutzzonenreglement vom 18, August 2023 erlassen.

Gestutzt auf Art. 20 des Bundesgesetzes uber den Schutz der Gewässer und g 35 des
Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft mit Verfügung Nr. GWV 2023-0219 vom 28. Septernber 2023 die rnit Beschluss
des Gemeinderates Dürnten vorn 28. August 2023 festgesetzten, überarbeiteten
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Kessler der Gemeindewerke Rüti und
das entsprechende Reglement genehmigt"

Angaben zur Auflage;
Die Akten körrnen vom 9. Oktober 2023 bis B, N<lvembe r 2023 zu den ordentliclren
Schalteröffnungszeiten in derGenieindeverwaltung Dürnlerr, Tiefbauabteilung,
Rütistrasse 1, 8635 Dürnten eingc,sehen werden.



Ergänzende rechtliche Hinweise:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim
Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in
dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthälten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materialle und
formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im
Verfahren unterliegeflde Partei zu tragen.

Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist:08.1 1.2023

Kontaktstelle:
6emeinde Dürnten
Tfef5aüäbTellün$
Rütistrasse 1'

8635 Dürnten
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